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SCHREIBEN DES [ GERICHTSHERRN VON HILFIKON, SEBASTIAN PEREGRIN]

ZWYER[AN DEN LANDSCHREIBER DER FREIEN AEMTER, BEAT
JAKOB I . ZURLAUBEN]

AH 28/167

"mitkommend zwey brieffly so mit den volante die ienige recorrmendationes be¬

treffend so der herr befolen zue thuen.

Jhn meiixen hiesigeyi unnd sarmenstorffischen [ - das halbe Dorf Sarmenstorf ge¬

hörte zur Herrschaft Hilfikon - ] angelegenheiten seind etliche Sachen , die

meines erachtens notwendig müessen gebessert werden , als primo ist bey [ Un-

terjvogt [ von Sarmenstorf , Hans Heinrich ] ruoppen [R u e p p ] ihn vihlen sei¬

nen unwüsseriden Sachen kein enderung unnd bessemng nit zue hoffen , unnd dass

eintzige mittet überig , wie viht erliche teilt höchst nötig erachten , das man

ihne des vogtsampt entlasse , unnd Zue meherer discretion unnd verträglikheit

mit ernst anhalte.

Secundo ist heiny Meyer  der geweste amman alhie [ zu Hilfikon ?] besten¬

dig ihn seiner verkherten mainung ihn solchem ungehorsamb gegen mir unnd

männikhlich widerspennig das ich lenger sein solches thuen unnd lassen nit

übertragen , sonder würdt müessen dermahten wider willen den ernst brauchen,

unnd weil sein haushattung kein geltstraff leyden mag ihne an dem leib an¬

greif fen unnd mit der alten gefangenschaft ihm schlos athier [ zu Hilfikon ] ,

so ohne Zweiffet auf solche fahl gebauwt , Züchtigen.

Tertio so ist der abusus Zue Sarmestorff eingeschlichen , das man umb schutd-

sachen erst das meine , unnd hernach herrn tandtvogts [ - damals war dies Jo¬

hann Städelin - ]  gebott braucht , welches nach der intention der er-

khandtnussen mit des herren guotfinden dahin Zue reformieren were , dass man

umb schuld unnd nit grosse Sachen ihn drey gebotten , wie von alten hero der

nideren gerichten buoss gebrauchte , unnd wo solche nit verfangen unnd über¬

sehen solte werden , die thurn Zedell dergestalt ausgezogen , dass die ienige

so ihn meinem Zwing sitzen , die thurn Zedell von mir , die ausserhalb haussen

von dem herren wie von alter hero genuhmmen wurden.

quarto klagt man sich sonderlich die gerichtsverwandten dass die bewüste dopp-

lete besiglung unnd die erkandtnus des Schreiber tax , so nach proportion der

güetter Zue theilen der Ursachen gantz beschwärlich , dass nit wohl alle Zeit

das aygendtlich Zue treffen , unnd dardurch die ienige so die richtikheit



sotten erkhennen , möchten gefahrt werdeti , als gelangt an mich hierwnb ein

richtikheit Zue machen , deren ich kein bessere ausrichtung funde , als umb

schuld unnd kau ff Sachen alles auf mein Sigell , der Ursachen weil ich , ihn

allem , der meherere güetter hob , mit disen gedingen Zustellen , das ich erbie-

tig dem herren für sein proportion nach contento unnd die herren landtvögt

nach aller billikheit Zue contentieren , unnd were dis ein expedient , so ihn

mehr orthen nützlich gebraucht worden , was aber umb Verhandlung der auffehlen

ihn den bewüsten Stimmen versehen dabey hette es sein verbleiben,

bitte den H. dienstlich dem ein unnd anderen reichlich nachzugedenkhen , damit

wir Zue erster unser Zuesamenkunfft weitters davon conferieren mögen , unnd

bin ich so vihl versicheret , wan wir beyde einander verstehen unnd einig

seind , würdt es niemand widersprechen " .
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